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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand 2015)

I. Geltungsbereich
1.  Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle zwischen dem Käufer und 

uns geschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren. Sie gelten auch 
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal 
ausdrücklich vereinbart werden.Abweichende Bedingungen des Käufers, 
die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch 
wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Die nachstehenden 
Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder abweichender Bedingungen des Käufers die Bestellung des Käufers 
vorbehaltlos ausführen.

2.  In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Käufer und 
uns zur Ausführung der Kaufverträge getroffen wurden, schriftlich nieder-
gelegt.

3.  Im Einzelfall zwischen den Vertragsparteien getroffene schriftliche Verein-
barungen (auch Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in 
jedem Fall Vorrang vor diesen Geschäftsbedingungen.

4.  Unsere Angebote richten sich nur an gewerbliche Abnehmer. Verbraucher 
im Sinne von §13 BGB werden nicht beliefert.

II. Angebot und Vertragsschluss
1.  Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kauf-

vertrages zu qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen 
durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der  
bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist annehmen.

2.  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir 
diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.

3.  An allen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen sowie anderen Unterla-
gen behalten wir uns unsere Eigentums-, Urheber- sowie sonstige Schutz-
rechte vor. Der Käufer darf diese nur mit unserer schriftlichen Einwilligung 
an Dritte weitergeben, unabhängig davon, ob wir diese als vertraulich ge-
kennzeichnet haben.

III. Zahlungsbedingungen
1.  Unsere Preise gelten ab Werk ohne Verpackung, wenn in der Auftragsbestä-

tigung nichts anderes festgelegt wurde. In unseren Preisen ist die gesetzli-
che Mehrwertsteuer nicht eingeschlossen. Diese werden wir in der gesetz-
lichen Höhe am Tage der Leistungserbringung in der Rechnung gesondert 
ausweisen.

2.  Preisänderungen ohne vorhergehende Benachrichtigung des Käufers blei-
ben vorbehalten, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen 
oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen 
oder Materialpreissteigerungen eintreten.

3.  Ein Skontoabzug ist nur bei einer besonderen schriftlichen Vereinbarung 
zwischen uns und dem Käufer zulässig. Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) 
sofort mit Eingang der Rechnung bei dem Käufer zur Zahlung fällig, soweit 
sich aus der Auftragsbestätigung kein anderes Zahlungsziel ergibt. Eine 
Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen kön-
nen. Im Falle von Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn 
der Scheck eingelöst wird.

4.  Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen  
Regelungen.

5.  Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegen-
ansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt wurden oder un-
streitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur 
befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

IV. Liefer- und Leistungszeit
1.  Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart 

worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die von uns 
angegebene Lieferzeit beginnt erst, wenn alle vom Käufer zu liefernden 
Bestellungen, Unterlagen, Informationen und Genehmigungen vorliegen 
und alle technischen Fragen abgeklärt sind. Ebenso hat der Käufer alle ihm 
obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen.

2.  Handelt es sich bei dem zugrunde liegenden Kaufvertrag um ein Fixge-
schäft i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB, haften wir nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der Käufer infolge 
eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall 
seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu machen. 
In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von 
uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht, wobei 
uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen 
ist. Ebenso haften wir dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen  
Bestimmungen, wenn dieser auf einer von uns zu vertretenden vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns 
ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. 
Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertre-
tenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht.

3.  Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lieferverzug auf der schuld-
haften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, wobei uns 
ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, 
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in 
diesem Fall die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schaden begrenzt ist.

4.  Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferver-
zug ist ausgeschlossen. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte 
des Käufers, die ihm neben dem Schadensersatzanspruch wegen eines von 
uns zu vertretenden Lieferverzugs zustehen, bleiben unberührt.

5.  Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit 
dies für den Käufer zumutbar ist.

6.  Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des 
entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. 
Gleiches gilt, wenn der Käufer Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit 
Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen 
Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.

V. Gefahrübergang, Versand, Verpackung
1.  Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr des Käufers. Wir 

werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche 
und Interessen des Käufers zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehr-
kosten - auch bei vereinbarter Frachtfreilieferung - gehen zu Lasten des 
Käufers.

2.  Wir nehmen Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe 
der Verpackungsverordnung nicht zurück; ausgenommen sind Paletten. 
Der Käufer hat für die Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu 
sorgen.

3.  Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, 
so lagern wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall 
steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.

4.  Auf Wunsch und Kosten des Käufers werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung absichern.
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VI. Sach- und Rechtsmängel, Haftung
1.  Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn der Käufer seinen nach 

§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsge-
mäß nachgekommen ist.

2.  Bei berechtigten Mängelrügen, sind wir unter Ausschluss der Rechte des 
Käufers, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen 
(Minderung), zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund 
der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt 
sind. Der Käufer hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu ge-
währen. Die Nacherfüllung kann nach Wahl des Käufers durch Beseitigung 
des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. 
Wir tragen im Falle der Mangelbeseitigung die erforderlichen Aufwendungen, 
soweit sich diese nicht erhöhen, weil der Vertragsgegenstand sich an einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort befindet. Ist die Nacherfüllung fehlge-
schlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Nach-
besserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen, 
soweit nicht aufgrund des Vertragsgegenstands weitere Nachbesserungs-
versuche angemessen und dem Käufer zumutbar sind. Schadensersatzan-
sprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann 
der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen 
ist. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden  
Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt 
hiervon unberührt.

3.  Die Gewährleistungsansprüche des Käufers verjähren ein Jahr nach Ab- 
lieferung der Ware bei dem Käufer, es sei denn, wir haben den Mangel arg-
listig verschwiegen; in diesem Fall gelten die gesetzlichen Regelungen.

4.  Änderungen in Konstruktion oder Ausführung, die wir oder unsere Zulie-
ferer nach Vertragsabschluss allgemein vornehmen, berechtigen nicht zu 
einer Beanstandung. Soweit für bestimmte Teile des Kaufgegenstandes 
besondere Garantiebedingungen der Hersteller bestehen, sind wir berech-
tigt, diese Bedingungen anzuwenden, auch wenn diese dem Käufer nicht 
bekannt sind. Auf Anforderung werden wir Sie dem Käufer zur Verfügung 
stellen.

5.  Für Mängel, die infolge ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, 
fehlerhafter Montage oder Inbetriebnahme und sonstiger vom Käufer 
oder von ihm beauftragter Dritter zu vertretender Umstände verursacht  
worden, sind alle Schadensersatzansprüche ausgeschlossen. Erweist sich eine  
Mängelrüge als unberechtigt, so hat der Auftraggeber alle Aufwendungen 
zu ersetzen, die durch diese Mängelrüge entstanden sind.

6. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.

VII. Eigentumsvorbehalt
1.  Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zah-

lungen aus der Geschäftsverbindung zu dem Käufer vor.

2.  Dem Käufer ist die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt  
stehenden Waren im gewöhnlichen Geschäftsgang gestattet. Die Gestat-
tung ist widerruflich. Die Weiterveräußerung darf nur gegen Barzahlung 
oder unter Eigentumsvorbehalt erfolgen. Sicherungsübereignungen, Ver-
pfändungen und andere unsere Rechte beeinträchtigenden Verfügungen 
sind dem Besteller nicht gestattet. Der Käufer tritt hiermit alle ihm aus einer 
Weiterveräußerung der Ware oder aus einem sonstigen Rechtsgrund schon 
jetzt oder später die zustehenden Forderungen sicherungshalber an uns 
ab. Auf Verlangen hat er jederzeit eine Aufstellung der auf uns übergegan-
genen Forderungen zu übersenden und den Schuldner von der Abtretung 
zu benachrichtigen. Er ist jedoch ermächtigt, die an uns abgetretenen For-
derungen solange einzuziehen, als er seinen Zahlungsverpflichtungen ver-
einbarungsgemäß nachkommt. Die eingezogenen Beträge sind unverzüg-
lich an uns abzuführen, solange uns fällige Forderungen gegen den Käufer 
zustehen. Die Verarbeitung oder Umbildung der gekauften Ware durch 
den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die gekaufte Ware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrenn-

bar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der gekauften Ware zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen. Soweit der Wert der vorstehenden Sicherheiten den Wert 
unserer Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt, werden wir 
auf Verlangen des Käufers nach unserer Wahl Sicherheiten freigeben.

3.  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unver-
züglich schriftlich zu benachrichtigen.

VIII. Datenschutz
1.  Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kauf-

vertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen erhoben, gespeichert und verarbeitet.

2.  Die personenbezogenen Daten, die uns der Käufer z. B. bei einer Bestellung 
oder per EMail mitteilt (z.B. Name und Kontaktdaten), werden nur zur Korre-
spondenz mit dem Käufer und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem er uns 
die Daten zur Verfügung gestellt hat. Wir geben die Daten des Käufers nur 
an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit 
dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen 
geben wir die Zahlungsdaten des Käufers an das mit der Zahlung beauf-
tragte Kreditinstitut weiter.

3.  Wir sichern zu, dass die personenbezogenen Daten des Käufers im Übrigen 
nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dass wir dazu gesetz-
lich verpflichtet sind oder der Käufer vorher ausdrücklich eingewilligt hat. 
Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen 
Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.

4.  Personenbezogene Daten, die uns über unsere Webseiten mitgeteilt wor-
den sind, werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem 
sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbe-
wahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung be-
stimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.

5.  Sollte der Käufer mit der Speicherung seiner personenbezogenen Daten 
nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir 
auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung der Daten veranlassen. Auf 
Wunsch erhält der Käufer unentgeltlich Auskunft über alle personenbezo-
genen Daten, die wir über ihn gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten, für Auskünfte, 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten kann sich der Käufer an 
uns unter den folgenden Kontaktmöglichkeiten wenden:

  JK DEFENCE & SECURITY PRODUCTS GMBHIndustriering Ost 74
 47906 Kempen
 Telefon: 02152 1445-0
 Telefax: 02152 1445-33
 datenschutz@jkdefence.de

  Soweit wir von unserem Internetauftritt auf Webseiten Dritter verweist oder 
verlinkt werden, übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für die Rich-
tigkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die Datensicherheit dieser Web-
seiten.

IX. Rechtswahl und Gerichtsstand
1. Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen uns und dem Käufer findet das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen 
dem Käufer und uns ist unser Geschäftssitz, sofern es sich bei dem Käufer 
um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein  
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt.

X. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.


